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Teil A: Städtebauliche Begründung

A.1 Planungserfordernis

Im Jahr 2018 ist der Bebauungsplan Nr. 140 A "Steintoranger" neu aufgestellt worden, um eine un-

kontrollierte bauliche Entwicklung des "Scheunenviertels", das sich in städtebaulich besonderer La-

ge am Rande der Innenstadt von Pattensen befindet, zu vermeiden. Ziel war es, den Bestand der Ge-

bäude und Freiflächen im Rahmen seiner vorhandenen Nutzungen zu sichern, außerdem wurden

Möglichkeiten einer moderaten Innenentwicklung, insbesondere an den zur Straße orientierten Rän-

dern, gegeben. Kurz zuvor war in 2016/17 westlich anschließend das Rathaus der Stadt Pattensen

innerhalb des B-Planes Nr. 140 B neu errichtet worden.

Mittlerweile besteht das Interesse, im inneren Bereich des B-Planes Nr. 140 A eine Anlage für ein

Seniorenpflegeheim (mit Pflegedienst) und das selbstbestimmte Wohnen zu errichten. Damit würde

in geschützter Innenlage, aber noch in fußläufiger Nähe zu den Versorgungsmöglichkeiten der be-

nachbarten Kernstadt, eine Integration dieser versorgenden Wohnform in das gewachsene Stadtgefü-

ge angestrebt. Gleichzeitig ist der Standort durch seine zentrale Lage und die umgebenden Straßen

sehr gut innerhalb der Stadt und im Gemeindegebiet erreichbar. Des Weiteren stellt die Stadt Pat-

tensen einen gesuchten Wohnstandort nahe der Landeshauptstadt Hannover dar und verfügt über ei-

nen hohen Anteil an Wohngebieten im Stadtgebiet. Für deren ältere Bevölkerungsanteile sollen Mög-

lichkeiten zu einem weiteren Wohnen in Pattensen bereitgestellt werden. Außerdem soll auch die

Möglichkeit bestehen, dass z. B. Großeltern in die Nähe ihrer Familien in den Wohngebieten ziehen

können, um eine stabile, generationenverbindende Sozialstruktur zu ermöglichen.

Gleichzeitig ist die Einbindung der angestrebten verdichtenden Bebauung in das vorhandene und

sich entwickelnde Umfeld zu erreichen. 

Insgesamt stellen die Vorhaben ein gewünschtes Planungsziel für die städtebauliche Entwicklung

am Grundzentrum Pattensen an dieser Stelle dar. Da die Umsetzung innerhalb des bislang festge-

setzten Rahmens eines Mischgebietes mit eingeschränkter Überbaubarkeit nicht möglich ist, bes-

teht das Erfordernis, für den B-Plan Nr. 140 A eine 1. Änderung durchzuführen. Es soll ein "Urbanes

Gebiet" (MU) ausgewiesen werden, weil darin auch gewerbliche Anteile (wie Pflegedienste und ande-

re kleinere, gewerbliche Dienstleistungen) zulässig sind. Die Nutzungsanteile müssen nicht gleich-

wertig sein. 

Parallel dazu besteht die Absicht, einen zweiten, östlich an das Plangebiet anschließenden Bereich

für das Wohnen (mit gewerblichem Anteil; MU) zu entwickeln, wofür eine gemeinsame Erschließung

über das Plangebiet der 1. Änderung erforderlich wird. Dieser zweite Bereich wird im Rahmen einer

3. Änderung des B-Planes Nr. 140 A durchgeführt, um eine zeitliche Entkoppelung der unterschied-

lich ausgerichteten Planungsabsichten zu erreichen. Strukturell werden sie jedoch gemeinsam be-

trachtet. Außerdem befindet sich eine 2. Änderung des B-Planes Nr. 140 A im westlichen Bereich

an der "Göttinger Straße" in Aufstellung.

Zur Einbindung des Vorhabens in den städtebaulichen Kontext wird eine örtliche Bauvorschrift über

Gestaltung aufgestellt, die Regelungen zur Dachform, Dachneigung, Dachfarbe sowie zu den Ein-

stellplätzen enthält.

A.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan / Planverfahren

Bebauungspläne und ihre Änderungen müssen sich aus dem Flächennutzungsplan ableiten. Der Flä-

chennutzungsplan stellt derzeit im Plangebiet "Gemischte Bauflächen" dar. Das geplante "Urbane

Gebiet" lässt sich aus diesen Darstellungen entwickeln.    
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 140 A "Steintoranger", 1. Änderung soll im beschleunig-

ten Verfahren nach § 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) durchgeführt werden.

In diesem Bebauungsplan wird eine zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO von

weniger als 20.000 qm festgesetzt. Das Plangebiet des B-Planes umfasst eine zulässige Grundflä-

che von ca. 4.861 qm (Plangebietsfläche rd. 8.102 qm x GRZ 0,6). Da das Plangebiet im unmittel-

baren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zur 3. Änderung des B-Planes steht, und voraus-

sichtlich auch zur 2. Änderung stehen wird, sind hier die zulässigen Grundflächen mitzubetrachten.

Für die 3. Änderung sind zulässige Grundflächen von ca. 2.029 qm (Plangebietsfläche rd. 3.381

qm x GRZ 0,6), für die 2. Änderung zulässige Grundflächen von ca. 904 qm zu erwarten (voraus-

sichtlich WA; Plangebietsfläche rd. 2.261 qm x GRZ 0,4). Die damit insgesamt erreichten 7.794

qm zulässiger Grundfläche bleiben unterhalb des im § 13 a BauGB genannten Grenzwertes von

20.000 qm Grundfläche. 

Es liegt ein artenschutzrechtliches Gutachten vor (COPRIS, 11.03.2022), die Ergebnisse werden in-

nerhalb der Planaufstellung berücksichtigt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird keine erhebli-

chen Eingriffe in Natur und Landschaft verursachen. Sie begründet auch nicht die Zulässigkeit von

Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach den entspre-

chenden rechtlichen Vorschriften unterliegen.

Es bestehen außerdem keine Anhaltspunkte dafür, dass die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b des Baugesetzbu-

ches (BauGB) genannten Schutzgüter beeinträchtigt werden könnten. Paragraph 1 Abs. 6 Nr. 7 b

(BauGB) führt die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landes-

pflege, insbesondere die Erhaltungsgebiete und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

an.

Die Voraussetzungen für die Durchführung des Verfahrens nach § 13 a BauGB werden dementspre-

chend erfüllt. Die Aufstellung des Bebauungsplans kann deshalb ohne Durchführung einer Umwelt-

prüfung aufgestellt werden.

Die Stadt Pattensen hat eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.

1 des Baugesetzbuches durchgeführt.

A.3 Lage

Das Plangebiet befindet sich südlich der Altstadt des Grundzentrums Pattensen, innerhalb der drei-

eckigen Fläche des "Scheunenviertels", das durch die "Göttinger Straße" (K 226) im Westen und die

"Jeinser Straße" (K 219) im Osten gebildet wird. Der Marktplatz in der Altstadt von Pattensen ist le-

diglich 500 m entfernt. Die südliche Plangebietsgrenze verläuft entlang der Nordgrenze der Grund-

stücke an der "Braunschweiger Straße", mit gemischten Nutzungen aus Wohnen, Gewerbe und Land-

wirtschaft. In unmittelbarer Nachbarschaft haben sich in den letzten Jahren einige Einfamilienhäu-

ser in zweigeschossiger Bauweise entwickelt.  Östlich grenzen Garten- und Grünflächen und mehrge-

schossige Wohn- und Geschäftshäuser an der "Jeinser Straße" an.

Westlich des Plangebietes befinden sich zweigeschossige Bestandswohnhäuser sowie im Nordwes-

ten das neue Rathaus von Pattensen. Dieser Bereich wird durch einen Straßenstutzen erschlossen,

der an das Plangebiet von Westen heranführt, mit Anschluss an die "Göttinger Straße". Nördlich des

Plangebietes liegen ein Discount-Markt, ein grenzständiges Fachwerkhaus sowie das Feuerwehrge-

lände und die verbleibenden Scheunen des früheren "Scheunenviertels". Nach Nordosten besteht ei-

ne Zufahrt an die "Jeinser Straße".

Der an der Südgrenze liegende Rasenweg ("Piester Weg"), der von der "Jeinser Straße" kommt, wird

in das Plangebiet integriert. 
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Die mittig im Plangebiet gelegenen Grundstücksflächen sind durch Gärten, Wiesen und temporäre

Abstellflächen bestimmt. Die Gärten werden teilweise bewirtschaftet und weisen unterschiedliche

Pflegegrade bis hin zum Brachfallen auf. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die

Flurstücke 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 22/1, 38/47, 38/31 sowie Teilflächen der Flurstücke 37/59, 27/

1, 30/1, 38/49, 38/53 und 111/22, Flur 7, Gemarkung Pattensen.

A.4 Planung

Es ist geplant, im östlichen Teil des Planbereiches ein Seniorenpflegeheim zu errichten. Der dreige-

schossige Winkelbau wird von Norden von der Jeinser Straße über einen Privatweg erschlossen. Das

Parken erfolgt auf der Nord- und Ostseite. Auf der Südseite des Grundstücks soll eine Parkanlage an-

gelegt werden.

Im westlichen Bereich des Plangebietes sind zwei dreigeschossige, einzelne Mehrgeschosshäuser

(Stadtvillen) geplant, mit barrierefreien Wohnungen für das selbstbestimmte Seniorenwohnen. Die

Betreuung kann vom Pflegedienst des Pflegeheims geleistet werden. Die Erschließung dieser Gebäu-

de kann von Westen von der Straße "Am Steintoranger" erfolgen. Eine öffentliche Durchfahrbarkeit

von Westen nach Osten ist nicht vorgesehen, es sind nur Binnenverkehre möglich. Dies wird z.B.

durch Poller erreicht. Im Osten zur Jeinser Straße werden Wegeflächen freigehalten, um einen Wen-

deplatz und die Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke im Rahmen der Privaterschließung zu-

künftig sicherzustellen. Es wird an den Geltungsbereich der 3. Änderung des B-Planes Nr. 140 A an-

geschlossen, so dass eine gemeinschaftliche Privaterschließung möglich ist. Der Piester Weg im Be-

reich des Plangebietes wird Teil des Baugrundstücks, ohne Erschließungsfunktion.

Für die Gebäude sind geneigte Dächer vorgesehen, um ein Einbindung in das kleinstädtisch und

ebenso weiterhin dörflich geprägte Umfeld zu erreichen (s. hierzu örtl. Bauvorschrift).

Innerhalb des Plangebietes soll ein Grundbesatz von Baumanpflanzungen erfolgen, um eine Durch-

grünung dieser Innenlage und ein attraktives Wohnumfeld bereitzustellen.

A.5 Ausweisungen des Bebauungsplanes

A.5.1 Urbanes Gebiet (MU)

Im gesamten Plangebiet wird ein "Urbanes Gebiet" gem. § 6a BauNVO ausgewiesen. Damit wird

das Nebeneinander von wohnlicher Nutzung, Pflegeeinrichtungen und gewerblichen Anteilen, z.B.

eines Pflegedienstes, der nicht nur für die eigene Einrichtung tätig ist, und anderen Dienstleistun-

gen berücksichtigt. Nutzungen, die dem angestrebten Gebietscharakter widersprechen, und gemäß

§ 6a Abs. 3 ausnahmsweise zulässig wären (wie Vergnügungsstätten und Tankstellen) werden nicht

zugelassen.

A.5.2 Geschossigkeit, Traufhöhe

Als Maß der baulichen Nutzung wird die Dreigeschossigkeit (III) festgesetzt. Damit sind Gebäude bis

zu drei Vollgeschossen zulässig, es können aber auch Gebäude mit weniger Geschossen errichtet

werden. Für die Gebäudehöhe wird eine maximale Traufhöhe von 80 m über NN (Normal Null) fest-

gesetzt. Der Höhenbezugspunkt liegt im südlichen Grenzbereich der Feuerwehr. Dort befindet sich

ein Schachtdeckel mit einer eingemessenen Höhe von 68,89 m üNN, womit eine Traufhöhe von ca.

10-11 m über Gelände erreicht werden kann. Gleichzeitig wird innerhalb der "örtlichen Bauvor-

schrift" die Dachneigung eingeschränkt (15° - 35°), so dass sehr steile, dominante Dächer ausge-

schlossen sind.
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A.5.3 Baugrenze

Die Baugrenze hält zur nördlich und nordwestlich angrenzenden Nachbarschaft fast durchgängig ei-

nen Abstand von 3 m ein. Im Osten wird der Bereich der "mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu be-

lastenden Fläche" als nicht überbaubare Fläche festgesetzt, um den Bereich der östlichen Zufahrt

zur Jeinser Straße und der geplanten inneren Erschließung von Bebauung freizuhalten. Im Süden

und teilweise im Westen wird mit der Baugrenze ein Abstand von 5,00 m zur Grundstücksgrenze ein-

geräumt, unter Berücksichtigung der vorrangig wohnbaulich geprägten, zweigeschossigen Nachbar-

schaft.

A.5.4 Grundflächenzahl

Als Grundflächenzahl (GRZ) wird 0,6 festgesetzt. Gemäß BauNVO sind bei der Ermittlung der zuläs-

sigen Grundfläche die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanla-

gen im Sinne des § 14 BauNVO, sowie baul. Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mitzurech-

nen. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl durch die Grundfläche

der letztgenannten baulichen Anlagen um 50 % überschritten werden (GRZ II), jedoch nicht höher

als  GRZ 0,8. Demnach ist bei der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,6 für Garagen, Stellplätze

und Nebenanlagen (gem. § 14 BauNVO) eine Überschreitung bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8

zulässig.

A.5.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche 

Im östlichen Plangebiet wird eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche zu Guns-

ten der Nachbargrundstücke (37/59, 27/1, 24/1, 23/1, 30/1, 31/1, 38/53, 38/2 (davon ganz oder

teilweise im Geltungsbereich der 3. Änd. des B-Planes 140 A liegend: 37/59, 27/1, 30/1, 38/53,

38/2)  eingeräumt. Mit dieser Festsetzung werden zunächst Flächen von Bebauung freigehalten,

um die Erschließung sicherzustellen und zu steuern. 

Das Erschließungskonzept sieht hierbei vor, dass der Bereich der 1. und 3. Änderung des B-Planes

Nr. 140 A über eine interne Privatstraße gemeinsam erschlossen werden kann (s. Bebauungsent-

wurf, Anlage 1 zur Begründung). Die Zufahrt soll von Osten von der Jeinser Straße erfolgen und eine

Straße nach Süden in das Gebiet hineinführen. Durch die Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrecht zu belastenden Fläche wird die Erschließung lediglich vorbereitet. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass für eine Privaterschließung weitere vertragliche Regelungen (wie Baulast, Grunddienst-

barkeit, Miteigentum) zwischen den Einzeleigentümern der betroffenen Grundstücke erforderlich

werden, um eine durchgehende Zuwegung zu erreichen. 

A.5.6 Festsetzungen zur Bepflanzung

Um eine Durchgrünung im Plangebiet im Verhältnis zur baulichen Nachverdichtung bereitzustellen,

wird festgesetzt, dass mindestens 1 Baum je 500 qm Grundstücksfläche anzupflanzen ist. Des Wei-

teren wird festgesetzt, dass bei Stellplatzanlagen mit 4 oder mehr Stellplätzen ein standortgerechter

Laubbaum je sechs Stellplätzen gepflanzt werden soll, damit eine Beschattung größerer stark versie-

gelter Flächen erfolgt. Die Bäume sind dazu zwischen den Stellplätzen anzuordnen. Die Bäume der

Stellplätze dürfen auf die grundstücksbezogenen festgesetzten Baumpflanzungen der textl. Festset-

zung Nr. 3 angerechnet werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke

Schotter-, Kies- und Steingärten gemäß § 9 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) unzulässig

sind. 
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A.6 Ver- und Entsorgung; Erschließung

Durch die umliegenden Straßen ist ein Anschluss an die örtlichen Versorgungsnetze für Frischwas-

ser, den Brandschutz (Hydranten), Gas, Strom, Telekommunikation und Abwasser weiterhin gege-

ben. 

Durch den Brandschutz der Region Hannover wurde mitgeteilt, dass ein Löschwasserbedarf für das

Plangebiet (hier: Neubau eines Seniorenpflegeheims mit Pflegedienst und Seniorenwohnen) nach

dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW - unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr

der Brandausbreitung - mit mindestens 1.600 l/min. über 2 Stunden sicherzustellen ist.

Die ggf. erforderliche Regenrückhaltung kann auf dem Grundstück z.B. durch einen Teich, oder un-

terirdisch durch eine Zisterne oder einen Stauraumkanal erreicht werden. Da Informationen vorlie-

gen, dass sickerfähige Bodenschichten in 2 m Tiefe erreicht werden können, besteht voraussichtlich

auch die Möglichkeit einer (Teil-) Versickerung, z.B. durch Rigolensysteme. Dies ist im Rahmen des

Bauantrages abschließend zu klären, bei Erfordernis innerhalb des wasserrechtlichen Antrages.

Die verkehrliche Erschließung erfolgt von Westen über den Stichweg "Am Steintoranger" mit An-

schluss an die "Göttinger Straße" und von Osten über einen Privatweg mit Anschluss an die "Jeinser

Straße". Ein Durchgangsverkehr zwischen "Göttinger Straße" und "Jeinser Straße" über die innere Pri-

vaterschließung wird ausgeschlossen (z.B. durch Poller).

Seitens der Abfallentsorgung (aha, Zweckverband Abfallwirtschaft) wird darauf hingewiesen, dass

Straßen und Wege, die später zwecks Entsorgung durch Müllfahrzeuge befahren werden müssen,

Lkw-geeignet auszulegen sind. Es ist eine Bodenlast von 26 Tonnen und ein Kurvenradius von 9 m

bei bis zu 10,30 m Fahrzeuglänge zu berücksichtigen. Ferner müssen die Fahrwege eine lichte

Breite von min. 3,50 m aufweisen und die Anfahrtsstellen ohne Rückwärtsfahren erreicht werden

können. Aufgrund der Höhe von Abfallsammelfahrzeugen ist bei den von ihnen zu befahrenen Ver-

kehrsflächen ein dauerhafter Höhenfreiraum von mind. 4,0 m einzuhalten (z.B. bei der Anpflan-

zung von Bäumen, Aufstellung von Verkehrs- und Hinweisschildern, Straßenbeleuchtung o.ä.). Bei

Privatstraßen ist durch den Grundstückseigentümer eine entsprechende Genehmigung zum Befah-

ren der Privatstraße zu erteilen (Haftungsausschluss).

Unmittelbare Anschlüsse an den ÖPNV bestehen über die Haltestellen der Linien 310 und 320

("Neuer Weg"; "Pattensen, ZOB") in fußläufiger Entfernung. Weitere Buslinien können durch Umstei-

gen an der Haltestelle "Pattensen, ZOB" erreicht werden.

A. 7 Kampfmittelbeseitigung

Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) weist darauf hin, dass an der

Westgrenze des Plangebietes (Fläche A) nach durchgeführter Luftbildauswertung eine Kampfmittel-

belastung vermutet wird. Es wird eine Sondierung empfohlen.

A.8 Artenschutz

Zum B-Plan liegt ein Artenschutzrechtliches Gutachten (COPRIS, März 2022) vor. Das Gebiet ist auf

das Vorkommen von Fledermäusen, Vögeln und Reptilien untersucht worden sowie auf die Auswir-

kungen der geplanten Vorhaben auf die relevanten Tierarten. Im Ergebnis werden vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures),

für die Fledermäuse (Zwergfledermaus) notwendig, die durch 5 Ersatzquartiere (Rundkästen in un-
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mittelbarer Umgebung / an zukünftigen Gebäuden) erfüllt werden. Das Kompensationserfordernis re-

sultiert aus dem Abriss des Scheunengebäudes (Flurstück 27/1), das sich etwa zu gleichen Teilen in

der 1. wie 3. Änderung des B-Planes Nr. 140A befindet. Des Weiteren führt das Gutachten Vermei-

dungsmaßnahmen auf, wie z.B. Schutzmaßnahmen für die Zauneidechse im Bauprozess, zu Bauzei-

tenregelungen, und im späteren Betrieb zur Pflege der Anlagen und zur Beleuchtung. 

Bei Rodungs- und Abrissarbeiten sind die Verbote des besonderen Artenschutzes zu beachten. Das

Fällen und Roden von Bäumen und Sträuchern darf nur zwischen dem 01.10. und 28./29.02. eines

jeden Jahres erfolgen.

A.9 Archäologische Denkmalpflege

Seitens der Denkmalpflege der Region Hannover wurde mitgeteilt, dass im direkten Umfeld des

Plangebietes beim Bau des Rathauses bereits prähistorische Siedlungsspuren erfasst wurden und

damit gerechnet werden muss, dass sich die Fundstelle bis zum Plangebiet hin ausdehnt. Insbeson-

dere sind die bislang wenig versiegelten Flächen im Plangebiet von Interesse.

Es wurde deshalb folgender Hinweis gegeben: Im direkten Umfeld des Plangebietes ist eine archäo-

logische Fundstelle bekannt. Mit dem Auftreten archäologischer Funde und Befunde im Plangebiet

ist dringend zu rechnen. Erdarbeiten im Plangebiet bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Geneh-

migung gemäß § 13 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG).

Die Genehmigung ist im Vorfeld bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Region Hannover zu

beantragen und wird nur unter Auflagen erteilt werden, damit sichergestellt wird, dass die archäolo-

gischen Funde und Befunde vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen sach- und fachgerecht

dokumentiert und geborgen werden.

A.10 Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung 

A.10.1 Erforderlichkeit

Zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 140 A "Steintoranger" wird eine örtliche Bauvorschrift

gem. § 84 Abs. 1 und 3 NBauO (Bauvorschrift über Gestaltung und Stellplätze) verfasst. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der gewachsenen Ortslage von Pattensen, im Bereich des

"Scheunenviertels". Um die Charakteristik dieses Gebietes aufzunehmen, sollen wesentliche gestalte-

rische Merkmale der ortsüblichen Dachlandschaft des Scheunenviertels aufgenommen werden, wie

es z.B. bereits beim Neubau des Rathauses erfolgt ist. Diese ist u.a. geprägt durch das großflächige

Satteldach der landwirtschaftlichen Scheunen und Gehöfte (auch der südlich anschließenden Nach-

barschaft) und in der Regel naturroten bis dunkelbraunen Dachfarben.  

A.10.2 Inhalt der Örtlichen Bauvorschrift

Die Örtliche Bauvorschrift (ÖBV) trifft Regelungen zur Dachneigung, zu den Dacheindeckungen un-

ter Berücksichtigung der Farbe und des Materials, zur Bauform der Gebäude, zu den Einfriedungen

und zu den Einstellplätzen.

Die örtliche Bauvorschrift über Gestaltung gilt gemäß § 1 der ÖBV im Geltungsbereich der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 140 A "Steintoranger".

In § 2.1  werden als Dachformen nur Sattel-, Zelt-, Walm- und Krüppelwalmdächer zugelassen, weil

dies der bisherigen und auch weiterhin ländlich geprägten üblichen Dachform des Scheunenviertels

entspricht. Deutlich untypische Dachformen, wie z.B. Flachdächer, sollen hier vermieden werden.
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In § 2.2 wird festgelegt, dass nur geneigte Dächer zulässig sind. Die Dachneigung darf 15° nicht un-

terschreiten und 35° nicht überschreiten. Mit dieser Festlegung wird der Bereich der Dachneigung

in minimalem und maximalem Umfang festgelegt, um eine ausreichende Dachneigung im ortsübli-

chen Spektrum sicherzustellen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Dachaufbauten, Wintergärten, Garagen, Carports und Ne-

benanlagen im Sinne von § 14 der Baunutzungsverordnung (BauNVO), weil untergeordnete Neben-

anlagen oder Dachaufbauten (z.B. Dachgauben) eine geringere optische Außenwirkung entfalten,

außerdem kann eine Festlegung hier eine bauliche Ausführung deutlich erschweren.

In § 2.3 erfolgen Festlegungen zur Material- und Farbverwendung. Durch diese Regelungen soll auf

ein ausgewogenes Erscheinungsbild der Dachflächen hingewirkt werden. Für das gesamte Plange-

biet werden Dachfarben vorgeschrieben, die sich in den ortsüblichen Rahmen einordnen und den

früher verfügbaren Baumaterialien entsprechen, z.B. Ton in naturrot bis dunkelbraun. Hochglänzen-

de Materialien (z.B. glasierte Dachziegel) und traditionell ortsfremde Farben (z.B. Blau, Grün und

Gelb) sind dadurch ausgeschlossen.  

Ausgenommen von dieser Regelung sind Wintergärten, Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sin-

ne von § 14 der Baunutzungsverordnung (BauNVO), weil z.B. Wintergärten verglaste Dachflächen

aufweisen und Garagen und Carports auch als Flachdach mit bituminöser Eindeckung oder als Grün-

dach ausgeführt werden. Ebenso besteht bei Nebenanlagen, zu denen z.B. Schuppen und Unterstän-

de zählen, dann eine größere Flexibilität in der Ausführung der Dächer.

Ebenso sind von der Festlegung Anlagen für die Nutzung der Sonnenenergie und sonstige Energie-

dachkonstruktionen sowie Dachflächenfenster  ausgenommen, weil ihre konstruktionsbedingte Mate-

rialfarbigkeit zu berücksichtigen ist. 

In § 3.1 erfolgen Festlegungen zu den Einstellplätzen für PKW, die für Alten- und Pflegeheime be-

reitzustellen sind. Hier wird festgelegt, dass mindestens 1 Einstellplatz je 15 Betten auf dem Bau-

grundstück anzulegen sind. Damit wird berücksichtigt, dass gerade für Bewohner in Pflegeeinrich-

tungen nur ein geringerer Bedarf an Stellplätzen besteht.

In § 3.2 erfolgen Festlegungen zu den Einstellplätzen für PKW, die für das Geschosswohnen bereit-

zustellen sind. Die Ausführungsempfehlung zu § 47 NBauO (Anhang) sieht 0,5 - 2 Einstellplätze in

Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen vor. Dieser Rahmen berücksichtigt,

dass für unterschiedliche Nutzungen innerhalb des Geschosswohnens unterschiedliche Stellplatzbe-

darfe entstehen können. Am Standort Pattensen kann trotz guter ÖPNV-Anbindung mit einem höhe-

ren Anteil an Berufspendlern gerechnet werden, die den Pkw nutzen. Bei berufstätigen Eltern mit

Kindern ist die Nutzung von 2 Pkw wahrscheinlich. Anderseits wird auch das selbstbestimmte Seni-

orenwohnen im Quartier erwartet, mit kleinen Wohnungsgrößen und geringeren Pkw-Bedarf. 

Unter Berücksichtigung der örtlichen Situation wird deshalb ein Stellplatzschlüssel festgelegt, der

sich bedarfsgerecht auf die Wohnungsgröße bezieht: 

- für Wohnungen unter 80 qm Wohnfläche ist mind. 1 Einstellplatz (EST) anzulegen, 

- für Wohnungen von 80 qm - 120 qm Wohnfläche sind mind. 1,5 Einstellplätze anzulegen,

- für Wohnungen über 120 qm Wohnfläche sind mind. 2 Einstellplätze anzulegen. 

In § 4 wird darauf hingewiesen, dass gem. § 80 Abs. 3 NBauO ordnungswidrig handelt, wer den §§

1 bis 3 dieser örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt, und dass Ordnungswidrigkeiten gem. § 80

Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 € geahndet werden können.

Der § 5 stellt dar, dass die örtliche Bauvorschrift mit ihrer Bekanntmachung im gemeinsamen Amts-

blatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover in Kraft tritt.
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A.11 Bebauungsentwurf

Der Begründung ist als Anlage 1 ein Bebauungsentwurf zur Illustration beigefügt. Der Entwurf stellt

hinsichtlich der Bebauungsformen, der Lage der Bebauung, der Bauflächenaufteilung und Standorte

zu pflanzender Bäume eine von mehreren Möglichkeiten dar. Er ist unverbindlich.

   

A.12 Städtebauliche Werte

Das Plangebiet umfasst insgesamt: rd. 8.102 qm (100,0 %)

davon sind ausgewiesen als:

- Urbanes Gebiet (MU) rd. 8.102 qm (100 %)

davon in Überlagerung:

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 

belastende Fläche  rd. 875 qm
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Teil B: Belange von Natur und Landschaft

B.1 Einleitung

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen. Auf der

Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a (3) BauGB (i.d.F. der Neube-

kanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 20.07.2022) in Verbindung mit § 18 Abs. 1

BNatSchG (i.d.F. vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 20.07.2022) sind Beeinträchtigungen von

Natur und Landschaft zu beurteilen und gegebenenfalls Aussagen zur Vermeidung, Verminderung

und zum Ausgleich zu entwickeln.

Die Stadt Pattensen führt die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 140A "Steintoranger" in einem

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB durch. Die Maßnahme dient der Innen-

entwicklung. Die zulässigen Grundflächen im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO bleiben unterhalb des

gesetzlichen Schwellenwertes von 20.000 qm. Eine Umweltprüfung ist in diesem Zusammenhang

nicht erforderlich. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung von Bauleitplänen der Innenentwicklung

gemäß § 13a BauGB zu erwarten sind, gelten als "vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zu-

lässig". Somit kommen Ausgleichsmaßnahmen für das vorliegende Planungsvorhaben nicht zur An-

wendung. Der Grundsatz der Vermeidung und Verminderung der Beeinträchtigung von Natur und

Landschaft bleibt davon unberührt.

B.1.1 Planungsvorhaben

B.1.1.1 Standort und Art des Vorhabens, Festsetzungen

Der Steintoranger befindet sich als Teil der inneren, dicht bebauten Ortslage von Pattensen süd-

östlich des Stadtkerns. Die Stadt Pattensen beabsichtigt, in der inneren Zone des "Scheunenvier-

tels" zwischen der "Göttinger Straße", der "Jeinser Straße" und der "Braunschweiger Straße" die Er-

richtung eines Seniorenpflegeheims sowie von separaten mehrgeschossigen Gebäuden für das

selbstbestimmte Seniorenwohnen zu ermöglichen, und dafür den B-Plan Nr. 140 A "Steintoranger"

zu ändern. Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst Grünlandflächen, die bislang auch für

landwirtschaftliche Lagerungsprozesse genutzt worden sind, sowie teils brachgefallene Gartenflä-

chen. Nordwestlich des Plangebietes ist das neue Rathaus der Stadt entstanden (B-Plan Nr. 140 B

"Steintoranger - Rathaus"). Östlich wird parallel die 3. Änderung des B-Plan Nr. 140 A "Steintoran-

ger" aufgestellt, um vorrangig wohnbauliche Nutzungen vorzubereiten, die über den Geltungsbereich

der 1. Änderung privat erschlossen werden können. 

Mit der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 140 A "Steintoranger" setzt die Stadt

ein "Urbanes Gebiet" fest. Die bislang erfolgte Ausweisung als "nicht überbaubare Grundstücksflä-

che" mit einer geringen Überbaubarkeit für untergeordnete bauliche Anlagen wie Schuppen und Gar-

tenhäuser wird aufgehoben. Die Wegeparzelle (Piester Weg), die den Zentralbereich bislang er-

schloss, wird zukünftig in das "Urbane Gebiet" aufgenommen.

B.1.1.2 Angaben zum Landschaftsraum

Pattensen liegt innerhalb der naturräumlichen Einheit "Calenberger Lössbörde" im Teilbereich "Pat-

tenser Ebene". Östlich der "Pattenser Ebene" teilt das Leinetal die Börde, die sich mit der "Braun-
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schweig-Hildesheimer Lössbörde" weit nach Osten fortsetzt. Die Bördelandschaft verbindet das nord-

deutsche Tiefland mit dem südlich und südwestlich angrenzenden Hügel- und Bergland. Die

Lössauflage in der "Pattenser Ebene" mit fruchtbaren Böden charakterisiert den Naturraum, der

überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Die fast ebene Landschaft zusammen mit den

weiten Ackerflächen bedingt ein einförmiges Landschaftsbild, größere Waldflächen fehlen. Im Um-

feld der Ortschaft befinden sich einige schmale Bachläufe, die nach Osten in Richtung der Leine

fließen. Die heutige potenzielle natürliche Vegetation (hpnV) wäre im Raum Pattensen auf den ba-

senreichen Standorten ein Waldmeister-Buchenwald mit Übergängen zu einem Flattergras-Buchen-

wald. In den feuchten Bachniederungen wechselte sich ein Eichen-Hainbuchenwald mit einem den

Wasserlauf begleitenden Erlen-Eschenwald ab.

B.1.1.3 Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umschließt die Flurstücke 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 22/1,

38/47, 38/31 sowie eine Teilfläche der Flurstücke 37/59, 27/1, 30/1, 38/49, 38/53 und 111/22 ,

Flur 7, Gemarkung Pattensen.

Das Plangebiet umfasst insgesamt: rd. 8.102 qm (100,0 %)

davon sind ausgewiesen als:

- Urbanes Gebiet (MU) rd. 8.102 qm (100 %)

davon in Überlagerung:

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 

belastende Fläche  rd. 875 qm

B.2 Auswirkungen auf Natur und Umwelt

B.2.1 Umweltzustand und Bewertung der Umweltmerkmale

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden nachfol-

gend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von

Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung

im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Anschließend werden die mit der Durchführung

der Planung verbundenen Veränderungen des Umweltzustandes dokumentiert und bewertet. Die aus

dem Vollzug der Planung entstehenden erheblichen Umweltauswirkungen werden herausgestellt.

Das Untersuchungsgebiet umfasst den gesamten Geltungsbereich vollständig sowie im Einzelfall die

direkt angrenzenden Flächen.

B.2.1.1 Schutzgut Mensch

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit jeglicher Planung die Auswirkungen auf das Wohn-

und Lebensumfeld von Bedeutung. Die "Göttinger Straße" (K223) sowie die "Jeinser Straße" (K219),

die auch den überörtlichen Verkehr aufnehmen, liegen nordwestlich bzw. nordöstlich des Geltungs-

bereiches. Im Seitenraum der Hauptverkehrsstraßen sind die Geräuschimmissionen erhöht, dies ist

als Vorbelastung für das Planungsgebiet zu werten. Das mäßige Verkehrsaufkommen innerhalb des

Geltungsbereiches vergrößert das Störungspotenzial durch Lärmbelastung nicht erheblich. Baube-

dingt können zeitlich befristete Beeinträchtigungen während der Erd-, Abbruch- und

Neubauarbeiten entstehen. Zu nennen sind der Lärm durch Transportfahrzeuge, Baumaschinen und

Bauarbeiten sowie die Abgase der Fahrzeuge. Erdarbeiten können insbesondere bei trockener

Witterung Staubemissionen verursachen.
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Bewertung

Die hinzukommende Bebauung kann zukünftig zusätzliche Geräuschimmissionen durch den Quell-

und Zielverkehr verursachen. Die Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb werden sich hauptsäch-

lich auf die Baugrundstücke selbst und direkt angrenzende Flächen auswirken. Sie werden als unbe-

deutend eingestuft. Eine erhebliche Beeinträchtigung für den Menschen ist durch das Planungsvor-

haben nicht zu erwarten.

B.2.1.2 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Biotoptypen

Das Planungsgebiet liegt südlich der baumbestandenen Kreisstraßen K226 und K219, es ist umge-

ben von bebauten Flächen. Neben den Straßen grenzen der Betriebshof der Stadt, der Neubau des

Rathauses, Wohngebäude mit Gärten und ein Verbrauchermarkt mit einer größeren Stellplatzanlage

an. Innerhalb des Geltungsbereiches dominieren ebenfalls bebaute Flächen mit umgebenden Gärten

sowie Verkehrs- und Lagerflächen. Im Plangebiet befinden sich eine bislang mittels Rasenweg er-

schlossene, artenarme Grünlandfläche und mehrere Gärten, die teils brachgefallen sind. Die nicht

mehr genutzten Bereiche weisen stellenweise neben Gras- und Krautfluren intensiven Gehölzauf-

wuchs auf. Die freien Bereiche im Zentrum dienen zumindest temporär als Lagerflächen.

Abb. 1: Biotoptypenkarte

Die Karte zeigt die Verhältnisse vor Ort. Jede Fläche ist im Regelfall einem Biotoptyp zugeordnet

und mit einem Code gekennzeichnet. Bei der kleinräumigen Vergesellschaftung zweier Biotoptypen

trennt ein Schrägstrich die Codes, ein in Klammern gesetzter Nebencode bezeichnet schwächer aus-

geprägte Übergänge zu anderen Biotoptypen. Gestrichelte Grenzlinien zwischen einzelnen Biotopty-

pen zeigen unscharfe Übergänge. Kreis- bzw. Sternsymbole stellen größere Einzelgehölze dar (Laub-

bzw. Nadelgehölze). Folgende Biotoptypen und Wertigkeiten sind im Planungsgebiet vorhanden (Be-

nennung gemäß v. Drachenfels 2020; Bewertung gemäß NLWKN, v. Drachenfels, 2012: Einstufung

der Biotoptypen in Niedersachsen).
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Codes Bezeichnung des Biotoptyps Bewertung

BRU Ruderalgebüsch Wertstufe III

BRS sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch Wertstufe III

GI artenarmes Intensivgrünland Wertstufe II

UHM halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte Wertstufe III

GRR artenreicher Scherrasen Wertstufe II

GRA artenarmer Scherrasen Wertstufe I

GRT Trittrasen Wertstufe I

HEB Einzelbaum / Baumgruppe des Siedlungsbereichs ohne Zuordnung

HEA Allee / Baumreihe des Siedlungsbereichs ohne Zuordnung

ER Beet / Rabatte Wertstufe I

PHZ Neuzeitlicher Ziergarten Wertstufe I

PKG Grabeland Wertstufe I

Zusatz "b" Brache, wenig gepflegte / ungenutzte Fläche    -

OVS Straße Wertstufe I

OVP Parkplatz Wertstufe I

OVW Weg Wertstufe I

OFL Lagerplatz Wertstufe I

OFZ befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung Wertstufe I

Zusatz "v" versiegelte Fläche (Asphalt, Pflaster)    -

Zusatz "s" Schotter, Kies     -

Zusatz "u" unbefestigter Boden    -

Gehölzarten

Ah Bergahorn (Acer pseudoplatanus)

Hb Hainbuchen (Carpinus betulus)

Kv Vogelkirsche (Prunus avium)

Li Linde (Tilia cordata, T. intermedia)

Mb Echte Mehlbeere, Schwedische Mehlbeere (Sorbus aria, S. intermedia)

Die Bewertung orientiert sich an einer fünfstufigen Werteskala, wobei der Wertstufe V die höchste

Wertigkeit zukommt. Kriterien für die Einstufung der Biotoptypen in die Wertstufen sind die Natur-

nähe, Gefährdung und Seltenheit sowie die Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Das

Gebiet ist aufgrund der anthropogenen Überformung insgesamt von geringer Bedeutung für das

Schutzgut. Lediglich die Gras- und Staudenfluren, die brachgefallenen Gartenflächen und die größe-

ren Laubgehölzbestände sind höher zu bewerten. Alle Einzelgehölze erhöhen die Strukturvielfalt des

eher strukturarmen Planungsraumes. Streng oder besonders geschützte Pflanzen sind aufgrund der

festgestellten Biotoptypen nicht zu erwarten (COPRIS 2022a). Im Geltungsbereich des Vorhabens

liegen keine naturschutzrechtlich gesicherten Schutzgebiete, auch gesetzlich geschützte Biotope

nach § 30 BNatSchG und § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG kommen nicht vor. Das Gelände hat keine be-

sondere Bedeutung für Brut- oder Gastvögel.

Faunistische Belange - Tierarten

Trotz der Lage im Siedlungszusammenhang mit gewissen Vorbelastungen bietet der Geltungsbereich

mit den vorhandenen Habitatstrukturen Lebensräume für Tiere. Eine Umsetzung der geplanten Be-

bauung betrifft die gesamte Fläche des Geltungsbereiches, auch die Gehölzbestände können ent-

fernt werden. Im Rahmen der Planänderung ist zu prüfen, ob bei einer Umsetzung der Planung Be-

lange des Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der FFH-RL, für eu-

ropäische Vogelarten und für besonders und streng geschützten Verantwortungsarten berührt wer-
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den. Eine beauftragte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) führt die bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkprozesse bei einer Umsetzung der Planung im Einzelnen auf, die in der Regel

Beeinträchtigungen und Störungen der streng und besonders geschützten Tierarten verursachen kön-

nen (COPRIS 2022a). Die Gutachter ermittelten anhand einer Vorprüfung den Untersuchungsrah-

men mit Erhebungen zu den Artengruppen der Fledermäuse, der Brutvögel und der Kriechtierfauna

(hier: Reptilien). Außerdem wurde das Gelände auf Vorkommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus)

untersucht.

Als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurden 5 Fledermausarten (Großer Abendsegler, Breit-

flügelfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Großes Mausohr) sowie die Zauneidechse

mit Vorkommen im Untersuchungsgebiet dokumentiert und als relevant für die Einzelart-Betrach-

tung eingestuft. Im Jahr 2021 konnten keinerlei Hinweise auf die Besiedlung durch Feldhamster er-

bracht werden.

Bis auf die Zwergfledermaus sind die 4 weiteren Fledermausarten als reine Nahrungsgäste zu be-

schreiben, deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten sich vermutlich in der Umgebung befinden. Für

diese 4 Arten ergeben sich keine Quartierverluste und ebenso wenig eine Reduzierung ihrer artspezi-

fischen Jagdhabitate, zumal alle 5 Arten den Geltungsbereich derzeit als Jäger im hohen Luftraum

nutzen. Auch ist kein Verlust raumbedeutsamer Verbindungsachsen (Flugstraßen) durch das Vorha-

ben zu verzeichnen. Das dunkelpräferente Große Mausohr tritt lediglich als Transitart entlang der

Jeinser Straße auf. Dort muss das Vorhaben Sorge tragen, dass die vorgesehene Beleuchtung die

Transitroute nicht entwertet. 

An 2 Gebäuden konnte eine Besiedlung mit Zwergfledermäusen festgestellt werden. Das nördlicher

gelegene Gebäude liegt außerhalb des Änderungsbereichs und ist somit vom Vorhaben nicht betrof-

fen. Das zweite Gebäude befindet sich teilweise innerhalb des Plangebietes. Durch den Abriss des

Gebäudes kann ein der Fortpflanzung dienendes Quartier vernichtet werden.

Im Untersuchungsgebiet wurden vereinzelt Zauneidechsen im Bereich des Piester Weges festge-

stellt, die wahrscheinlich aus der südlich des Plangebietes gelegenen Fläche einwandern. Ob die

Zauneidechsen den Bereich des „Piester Wegs“ zur Nahrungssuche oder gar zur Reproduktion nut-

zen, war während der Untersuchungen 2021 nicht zu klären. Da es sich um eine kleine oder auch

(Rest-)Population der Zauneidechse handeln dürfte, sind Maßnahmen zum Schutz des Vorkommens

geboten.

Bei den europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie wurden 8 Arten als planungsre-

levant eingestuft (Sperber, Turmfalke, Schleiereule, Star, Mehl- und Rauchschwalbe, Feld- und

Haussperling). Sie kamen als reine Nahrungsgäste vor. Die Gutachter stellen fest, dass der Verlust

von Nahrungsflächen andernorts vorhandene Fortpflanzungsstätten sowie Brutplätze in der näheren

Umgebung des Plangebietes (Star, Feld- und Haussperling) nicht beeinträchtigt, somit ist das Über-

leben der jeweiligen lokalen Population nicht in Frage gestellt.

Die Bebauung im Geltungsbereich bedeutet für Sperber, Schleiereule und Turmfalke eine Einschrän-

kung des Jagdhabitates. Eine Reduzierung von Nahrungsflächen, die zu einem Verlust der Fortpflan-

zungsstätten andernorts führen könnte, ist nicht gegeben. Einerseits jagen alle 3 Arten, wie bei den

Untersuchungen 2021 festgestellt, auch innerorts. Andererseits weisen die Arten jeweils eine große

Raumbeanspruchung bzgl. des Nahrungserwerbes auf, wobei zum Nahrungserwerb zusätzlich ausrei-

chend Ausweichmöglichkeiten in der näheren Umgebung vorhanden sind. Deshalb ist ein möglicher

Verlust an Nahrungshabitaten flächenmäßig nicht relevant.
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Mehl- und Rauchschwalbe nutzen den Luftraum über dem Eingriffsbereich, so dass sich für diese 2

Arten das Nahrungsangebot weder qualitativ noch quantitativ verschlechtert. Möglicherweise wird

der Geltungsbereich bei entsprechender Bebauung zukünftig sogar als Nistlebensraum von den bei-

den Schwalbenarten genutzt werden. Gleiches gilt für die beiden Sperlingsarten und den Star.

Nicht in die engere artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen wurden weitere besonders geschützte

Brutvögel und Nahrungsgäste. Bei den betroffenen Brutvögeln handelt es sich weder um standort-

noch um nistplatztreue Arten (Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Elster, Fitis,

Grünling, Hausrotschwanz, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel,

Straßen- oder Haustaube, Sumpfmeise, Weidenmeise, Zaunkönig, Zilpzalp). Hier ist kein Ausnahme-

verfahren notwendig, da die ökologische Funktion der in der Umgebung vorhandenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt (COPRIS 2022b). Die Arten

sind ungefährdet und weisen einen günstigen Erhaltungszustand der Populationen auf biogeographi-

scher Ebene auf. Für die Arten sind in der näheren Umgebung genügend Ausweichhabitate vorhan-

den, der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird sich nicht verschlechtern.

Besonders oder streng geschützte nationale Verantwortungsarten konnten die Gutachter nicht nach-

weisen.

Bewertung

Eine Umsetzung der geplanten Bebauung kann einen Großteil der Flächen innerhalb des Geltungs-

bereiches betreffen, auch Gras- und Staudenfluren, Bäume und Gehölzbestände können entfernt

werden.

Das Berühren artenschutzrechtlicher Verbote lässt sich trotz möglicher lokaler Beeinträchtigungen

und Störungen erfolgreich vermeiden. Den Verlust eines Quartierstandortes der Zwergfledermaus sol-

len künstlichen Quartieren (Fledermauskästen) ersetzen, die in der näheren Umgebung angebracht

werden (COPRIS 2022a).

B.2.1.3 Schutzgut Boden und Fläche

Im Planungsraum stehen Löss bzw. Lösslehme der Weichsel-Kaltzeit an. Sie überlagern Bildungen

der Saale-Kaltzeit. Im nördlichen Bereich sind es Sande und Kiese der Mittelterrasse, südlich han-

delt es sich um Geschiebelehme des Drenthestadiums. Aus dem anstehenden Löss und Lösslehm

entwickelte sich eine Pseudogley-Parabraunerde mit sehr hohem ackerbaulichem Ertragspotenzial

(Klasse 6 auf einer siebenstufigen Skala; NIBIS-Kartenserver, LBEG). Sperrschichten im Unterboden

oder Untergrund bewirken den zeitweiligen Stauwassereinfluss. Den Boden zeichnet eine sehr hohe

effektive Durchwurzelungstiefe (Stufe 6 auf einer 6-stufigen Skala) sowie einen hohen Versorgungs-

grad mit pflanzenverfügbarem Bodenwasser aus (Stufe 5 auf einer 7-stufigen Skala). Der Boden

weist besonders im feuchten Zustand eine sehr hohe potenzielle Verdichtungsempfindlichkeit auf,

auf einer 7-stufigen Skala ist er der Stufe 5 zugeordnet (NIBIS-Kartenserver, LBEG).

Die Bewertung der Lebensraumfunktionen des Bodens erfolgt nach dem Natürlichkeitsgrad unter Be-

rücksichtigung aktueller Beeinträchtigungen. Der Boden wurde bereits vor der Bebauung des Gebie-

tes durch die langjährige ackerbauliche Bewirtschaftung überformt und verändert. Vollständig versie-

gelte Böden, die befestigt oder bebaut sind, werden aus naturschutzfachlicher Sicht der unteren

Wertstufe 1 (von geringer Bedeutung) zugeordnet. Der große Anteil mit unversiegelten Flächen ist

von allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut (mittlere Wertstufe 2). Eine natur- oder kulturhistori-

sche Bedeutung des Bodens ist nicht gegeben, der Boden erfüllt keine Archivfunktion. Der Boden

weist keine besonderen Standorteigenschaften auf, es handelt sich nicht um Extremstandorte mit

hohem Biotopentwicklungspotenzial.
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Die Bodenschutzbehörde der Region Hannover ergänzt die naturschutzfachliche Bewertung in ihrer

Stellungnahme um eine Bodenfunktionsbewertung. Für den Planbereich liegen bei der Region Han-

nover Informationen zur digitalen Bodenfunktionsbewertung (basierend auf der BK 50) vor. Im Pla-

nungsbereich stehen Böden an, die in der Gesamtbewertung eine sehr hohe Bodenfunktionserfül-

lung aufweisen (Stufe 5 von 5). Der Boden im Planungsbereich weist sehr hohe Teilfunktionserfül-

lungen für die Funktionen "natürliche Bodenfruchtbarkeit", "Filter- und Pufferfunktion für Schadstof-

fe" und "Ausgleichskörper im Wasserhaushalt" auf. Die natürlichen Bodeneigenschaften führen in

Verbindung mit dem geringen Versiegelungsgrad zu einer sehr hohen Funktionserfüllung des Bodens

hinsichtlich der „Kühlungsfunktion“.

Die Auswertung der vorhandenen historischen Luftbilder und der Deutschen Grundkarten ergab,

dass der Boden im Planbereich in der Vergangenheit nicht stark anthropogen überprägt wurde. Es ist

davon auszugehen, dass der Boden auch tatsächlich eine sehr hohe Funktionserfüllung aufweist.

Der Boden im Planungsbereich erreicht mit der Naturnähe-Stufe 3 (von 5) für einen innerstädti-

schen Boden eine verhältnismäßig hohe Einstufung. Die bekannte gärtnerische / landwirtschaftliche

Vornutzung von Flächen im Betrachtungsbereich führt nur zu einer geringen Störung des Bodenpro-

files in den oberflächennahen Bodenhorizonten, durch die keine wesentlichen Beeinträchtigungen

der Bodenfunktionserfüllungen zu erwarten sind.

Die Bodenschutzbehörde weist darauf hin, dass für den Planbereich im Altlastenverzeichnis der Re-

gion Hannover keine Altlasten oder altlastverdächtige Flächen verzeichnet sind.

Bewertung

Der Boden ist aufgrund der bereits erfolgten Bewirtschaftung und Versiegelung zumindest teilweise

gestört. Die geplanten Ausweisungen ermöglicht die Überbauung von Freiflächen in größerem Um-

fang. Das Schutzgut in diesem Bereich wird beeinträchtigt.

B.2.1.4 Schutzgut Wasser

Die bestehenden Grundwasserverhältnisse sind stark von den geologischen und bodenkundlichen

Gegebenheiten sowie der Landnutzung (Bewuchs, Versiegelungsgrad) beeinflusst. Der Grundwasser-

flurabstand beträgt auch zu Zeiten des mittleren GW-Hochstandes mehr als 2,00 m. Der Standort

kann als grundwasserfern angesprochen werden. Die Grundwasserneubildungsrate liegt im Planungs-

raum bei ca. 150 - 200 mm/a, Norden und Osten sinkt der Wert auf 50 - 150 mm/a an. Die Anga-

ben stammen aus den Zeitraum von 1981 bis 2010 (NIBIS-Kartenserver LBEG). Der Planungsraum

insgesamt trägt demnach nicht überdurchschnittlich zur Grundwasserneubildung bei. Die Durchläs-

sigkeit der oberflächennahen Bodenschichten variiert im Westen stark, im Osten des Plangebietes

ist sie hoch. Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung ist in großen Teilen hoch, nach Nor-

den nimmt das Schutzpotential ab (NIBIS-Kartenserver, LBEG). Die Empfindlichkeit des Grundwas-

sers gegenüber Verschmutzung ist somit überwiegend gering, im Norden liegt sie im mittleren Be-

reich. Die Angaben beziehen sich auf weitgehend unbeeinträchtigte Böden mit wenig gestörtem Pro-

fil, die tatsächlichen Gegebenheiten weichen ab. Das teils versiegelte Gelände trägt insgesamt ledig-

lich eingeschränkt zur Grundwasserneubildung bei. Natürliche Oberflächengewässer sind im Gel-

tungsbereich nicht vorhanden. Im Bearbeitungsgebiet oder in der Umgebung sind keine Wasser-

oder Heilquellenschutzgebiete festgesetzt.

Das auf den Dach- und Wegeflächen gesammelte Oberflächenwasser darf nur auf 3 l/(s x ha) gedros-

selt an die Regenwasserkanalisation der Stadt Pattensen abgegeben werden. Diese Begrenzung

macht eine Regenwasserrückhaltung innerhalb des Geltungsbereiches erforderlich. Allerdings ist ei-

ne reine Versickerung über die Oberfläche aufgrund der Bodenkennwerte nur eingeschränkt möglich.

Eine gute Sickerfähigkeit wird aber in etwa 2m Tiefe erreicht. Hier steht eine ca. 2m mächtige Kies-
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schicht an. Deshalb werden Füllkörperrigolen zur Versickerung und Rückhaltung vorgesehen (Sweco

GmbH 2021). Die vorgesehene Maßnahme zur Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser er-

höht die Grundwasserneubildungsrate.

Bewertung

Die Änderung des Bebauungsplans ermöglicht eine bauliche Entwicklung von Gebäuden, Erschlie-

ßungs- und Parkplatzflächen, innerhalb der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,6. Das Plangebiet

ist von allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut, die in Teilbereichen vorhandene Versiegelung setzt

die Versickerungsrate bereits herab. Das Schutzgut Wasser wird durch das Vorhaben nicht wesent-

lich beeinträchtigt.

B.2.1.5 Schutzgut Klima

Pattensen gehört großraumklimatisch zum Klimabezirk "Weser-Aller-Gebiet". Das vorwiegend atlan-

tisch geprägte Klima weist bei milden Wintern und nicht zu heißen Sommern geringe Jahresschwan-

kungen der Lufttemperatur auf. Die mittlere jährliche Niederschlagssumme liegt bei ca. 600 mm.

Das Maximum der Niederschläge fällt im Sommerhalbjahr. Ein größeres Kalt- und Frischluftent-

stehungsgebiet, ausgehend vom Fuß des Deisters reicht über die Schilleniederung bis in die Ortsla-

ge hinein, der Planungsraum liegt am östlich Ende dieses Gebietes. Außerdem überschneidet der

Planungsraum im Osten einen Kaltlufteinwirkbereich innerhalb der Siedlungsflächen (LRP Region

Hannover 2013).

Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungszusammenhangs, die Klimaelemente des Freilandes

sind hier gedämpft. Bislang haben die im Geltungsbereich liegenden, größeren unversiegelten Wie-

sen- und Gartenflächen zur Kaltluftbildung und Luftbefeuchtung beigetragen. Durch die Bebauung

ist eine leichte mikroklimatische Erwärmung zu erwarten, beschränkt sich jedoch auf das unmittel-

bare Umfeld. Eine besondere klimatische Ausgleichsfunktion bezüglich der Frisch- bzw. Kaltluftpro-

duktion liegt nicht vor. Das Schutzgut ist im westlichen und östlichen Bereich aufgrund der unmittel-

baren Nähe zu den Kreisstraßen K226 und K219 durch Verkehrsimmissionen aktuell leicht vorbelas-

tet. Der nördliche Planungsraum wird als bioklimatisch belastetes Gebiet eingestuft (LRP Region

Hannover 2013).

Bewertung

Insgesamt handelt es sich beim Planungsgebiet um einen klimatisch weniger vorbelasteten Bereich

mit einer unbedeutenden Funktion für den Klimaausgleich. Bei der möglichen Umsetzung neuer

Bauvorhaben beschränken sich die Eingriffe auf den Planungsraum selbst. Während der Bauphase

können sich zeitlich befristet die Abgase der Baufahrzeuge negativ auf die örtliche Luftqualität aus-

wirken. Eine großräumige Klimaveränderung im umgebenden Stadtraum kann ausgeschlossen wer-

den, das Schutzgut wird insgesamt nicht erheblich beeinträchtigt.

B.2.1.6   Schutzgut Orts- und Landschaftsbild

Der eben wirkende Geltungsbereich liegt inmitten des Siedlungszusammenhanges, Gebäude bestim-

men die nähere Umgebung. Der historische Stadtkern befindet sich weiter nordwestlich, unmittelba-

re Bezüge zur offenen Landschaft bestehen nicht. Im Nordwesten und Nordosten grenzen zwei inner-

örtliche Hauptverkehrsstraßen an. Im Norden des Geltungsbereiches und direkt nördlich davon lie-

gen neben wenigen Wohnhäusern mit Gärten einige großmaßstäbliche Gebäude mit umfänglichen

Verkehrsflächen. Im Nordwesten steht das neue Rathaus der Stadt. Innerhalb des Plangebietes be-
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finden sich teils genutzte, teils brachgefallene Gärten sowie ein größerer Grünlandbereich, der parti-

ell als Lagerfläche genutzt wird. Starker Gehölzaufwuchs bestimmt die Gartenbrachen. Punktuell

sind Großgehölze vertreten. Südlich des Verbrauchermarktes, außerhalb des Plangebietes, ist eine

Gruppe alter, ausladender Hainbuchen auffallend. Südlich des Plangebietes folgen große, ältere Hof-

stellen mit weiteren, später hinzugesetzten Gebäuden.

Der Planungsraum ist in weiten Teilen nicht öffentlich zugänglich. Ausgehend vom "Piester Weg" hat

bislang ein Grasweg die mittig liegende Freifläche erschlossen, allerdings fehlt die Einbindung in

ein übergeordnetes Fußwegenetz. Damit hat der Geltungsbereich keine Bedeutung für die Erholungs-

funktion.

Bewertung

Der Untersuchungsraum ist deutlich anthropogen überprägt, natürlich wirkende Teilflächen und

Strukturelemente sind lediglich stellenweise in wahrnehmbaren Umfang vorhanden. Südlich des

Plangebietes existieren mit den Hofstellen Reste der typischen Bauformen, damit bestehen Anklän-

ge an die historisch gewachsene Siedlung. Nordöstlich stehen noch drei Scheunen des ehem.

Scheunenviertels. Der Geltungsbereich ist insgesamt von untergeordnetem Wert für das Schutzgut.

Auf einer fünf-stufigen Skala wird er der Wertstufe 2 (von geringer Bedeutung) zugeordnet. Die Pla-

nung eröffnet weitreichende Änderungsmöglichkeiten. Der Bebauungsplan lässt zukünftig eine drei-

geschossige Bebauung zu, die in der umgegebenen Siedlungssituation deutlich wahrgenommen wer-

den kann. Auf den im B-Plan Nr. 140 A angrenzenden Grundstücken der unmittelbaren Umgebung

ist derzeit eine zweigeschossige Bauweise zulässig. Damit ist eine räumliche Abstufung gegeben, de-

ren Größenordnung sich in das Stadtbild einordnen kann. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist

durch das Planungsvorhaben nicht zu erwarten.

B.2.1.7 Schutzgut Kulturgüter / Sachgüter

Die Denkmalpflege der Region Hannover teilte mit, dass im direkten Umfeld des Plangebietes beim

Bau des Rathauses bereits prähistorische Siedlungsspuren erfasst wurden und damit gerechnet wer-

den muss, dass sich die Fundstelle bis zum Plangebiet hin ausdehnt. Insbesondere sind die bislang

wenig versiegelten Flächen im Plangebiet von Interesse.

Bewertung

Mit dem Auftreten archäologischer Funde und Befunde im Plangebiet ist dringend zu rechnen.

B.2.2 Prognose bei Nicht-Durchführung der Planung

Bei einer Nicht-Durchführung der Planung wäre eine Bebauung nach den Festsetzungen des Ur-

sprungsbebauungsplanes Nr. 140 A nicht möglich. Die vorhandenen Gehölz- und Grünlandstruktu-

ren blieben erhalten, die damit verbundene landwirtschaftliche Nutzung wäre weiterhin möglich.

B.2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie grünordnerische Maßnah-

men

Wie einleitend bereits dargelegt, bedarf es in diesem beschleunigten Bebauungsplanverfahren nach

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB keiner Ausweisung von Ausgleichsmaßnahmen. Davon unberührt sind die

Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz nach §§ 44 und 45 BNatSchG.
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Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Das Berühren artenschutzrechtlicher Verbote lässt sich trotz möglicher lokaler Beeinträchtigungen

und Störungen erfolgreich vermeiden. Dazu führt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung geeig-

nete Maßnahmen zur Vermeidung von bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen für

die planungsrelevanten Arten auf (COPRIS 2022a). Die Maßnahmen sind jeweils den begünstigten

Artengruppen zugeordnet (Fledermäuse - Fm, Vögel - Vö und Herpetofauna - Hf). Der Begriff Herpe-

tofauna bezeichnet die Gesamtheit aller Amphibien- und Reptilienarten einer Region.

Minderung baubedingter Wirkungen

- Konzentrierung des Verkehrs auf die vorhandenen Verkehrsflächen (Fm / Vö / Hf)

- Beschränkung der Bautrassen innerhalb des Geltungsbereichs auf das vorhandene Wegenetz, flä-

chensparende Neuanlage (Fm / Hf)

- Baustellenverkehr auf die Tagesstunden beschränken (Fm / Vö / Hf)

- Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen im Geltungsbereich ebenfalls nur tagsüber, Einsatz lärm-

gedämpfter Maschinen (Fm / Vö / Hf)

- Geschwindigkeitsbegrenzung auf max. 30-40 km/h (Fm / Vö / Hf)

- Beschränkung des bau- und anlagebedingten Entfernens von Bäumen und Sträuchern auf das

Nötigste (Fm / Vö / Hf)

- Potentielle Nist- bzw. Quartierbäume mit einem Brusthöhendurchmesser von mind. 30 cm so-

weit wie möglich schonen, Baumschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 während der Bauphase

(Fm / Vö)

- Ablagerung von Erdmassen und Baustoffen auf bereits befestigten Flächen (Fm / Vö / Hf)

- Staubemissionen durch geeignete Maßnahmen (z. B. Besprengen mit Wasser) reduzieren (Fm /

Vö / Hf)

- Entfernung aller Vegetationsbestände außerhalb der Reproduktionszeit (zwischen 01.10. und

01.03.) (Fm / Vö / Hf)

- Abriss des Gebäudes in der Zeitzwischen 15.10. und 01.03., davor zwischen 01. und 10.10:

"Verstänkerung" sämtlicher potentiell als Quartier tauglicher Strukturen mit Buchenholzteer (Fm)

- Schutzmaßnahmen für die Zauneidechse: der Zaun soll bis zum Ende der Baumaßnahmen das

Einwandern in das Baufeld verhindern, die Funktionsfähigkeit während der Bauzeit ist durch re-

gelmäßige Wartung sicherzustellen (Hf)

- Installation eines Folienzauns mit einer Länge von rund 150 m entlang der gesamten südli-

chen Grundstücksgrenze nördlich des Piester Wegs. Der Zaun ist vor Beginn der Vegetationspe-

riode aufzustellen

- der Zaun ist an der Unterseite einzugraben, damit er nicht unterwandert werden kann

- Liegendes Tot-/Brennholz, Steine etc. (Versteckmöglichkeiten) innerhalb des Baufeldes entfer-

nen

- Vor Beginn der Bauarbeiten sollte eine Kontrolle auf etwaig im Baufeld verbliebene Zaunei-

dechsen erfolgen; diese sind ggf. zu fangen und hinter den Zaun zu verbringen

- der Piester Weg sollte im Plangebiet von sämtlichen gestalterischen Maßnahmen unberührt blei-

ben, damit der Verbotstatbestand nach §44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung oder

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht einschlägig wird. Die Planungen entlang

der südlichen Grundstücksgrenze sollten in Abstimmung mit der UNB erfolgen (Hf)

Minderung anlagebedingter Wirkungen

- Geeignete Wahl der Beleuchtung im Bereich von Grundstücken, Wegen und Straßen, gemäß den

Empfehlungen der Lichtleitlinie der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI)

von 2001 (Fm):
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- Beleuchtungskörper sind nur an der Stätte der Leistung zulässig und dürfen bis in Höhe von

max. 10 m angebracht werden; keine Verwendung von Skybeamern

- Verwendung von Natrium-Niederdrucklampen mit Strahlung im Bereich von 580 nm oder Na-

trium-Hochdrucklampen mit verbreitertem Spektrum und weißgelbem Licht

- Verwendung von abgeschirmten Leuchten bzw. Gehäusen, die nicht nach oben und möglichst

wenig zu Seite, d.h. max. 20 ° unter der Horizontalen, strahlen (verhindert Abstrahlung und An-

lockung im Umland)

- Verwendung von Gehäusen mit hoher Dichtigkeit und Stabilität, damit Insekten nicht in das

Gehäuse gelangen können (verhindert dadurch auch ein Verunfallen von Fledermäusen, die die

Insekten im Gehäuse erbeuten wollen)

- Reduzierung der Leuchten- bzw. Lichtpunkthöhe auf das minimal erforderliche auszuleuchten-

de Maß

- Vermeidung unnötiger Lichtemission: Beleuchtung nicht vor weißen bzw. reflektierenden Fassa-

den anbringen (Vermeidung von Abstrahlung ins Umland) oder in bzw. an Gehölzbeständen (Ver-

meindung von Anlockung oder Vergrämung) (Fm)

- Zur weiteren ökologischen Aufwertung des Plangebiets sollten weiterhin die Anlage von extensi-

ven Dachbegrünungen sowie Fassadenbegrünung (an großflächigen Mauern, an Nebenanlagen

etc.) in Betracht gezogen werden. Für die Fassadenbegrünung können Waldrebe, Efeu, Hopfen

oder Weinrebe verwendet werden (Fm / Vö)

- Schaffung von Nistmöglichkeiten an den Gebäuden (Vö)

- Einsatz fledermausverträglicher Holzkonservierungsmaßnahmen und - mittel (Fm)

- Maßnahmen gegen Vogelschlag durch Vermeidung großer Glasflächen: Verwendung z. B. von Ka-

thedral- bzw. Mattglas, Gardinen, Jalousien, Rollos (Vö)

- Minderung von Fallensituationen für Amphibien, Reptilien und anderer Kleintiere: an neu zu set-

zenden Bordsteinen durch den Einbau schräger Bordsteine, an Einlaufschächten für die Entwäs-

serung durch die Verwendung geeigneter engstrebiger Gullyroste (Hf)

- Optimierung der Bepflanzung: Um ein Optimum für die heimische Fauna zu erreichen, sollte auf

einheimische Pflanzen zurückgegriffen werden, die nachgewiesenermaßen die Insektenfauna und

somit auch nachgeordnete Glieder der Nahrungskette fördern (Fm / Vö / Hf)

- Frühzeitige Wiederherstellung eines landschaftsgerechten Zustandes möglichst parallel zu den

Bautätigkeiten führt zur Schaffung neuer Lebensräume für die Fauna innerhalb des Eingriffs-

raums (Fm / Vö / Hf)

Minderung betriebsbedingter Wirkungen

- Kühl- und Lüftungstechniken mit möglichst geringem Ultraschallanteil im Frequenzbereich zwi-

schen 18 und 120 kHz installieren (Fm)

- Sparsamer Umgang mit Bioziden und Auftausalzen auf den Verkehrsflächen (Fm / Vö / Hf)

- Betriebsbedingte Staubemissionen sollten durch geeignete Maßnahmen (z. B. Berieselung ent-

sprechender Flächen) reduziert werden (Fm / Vö / Hf)

- bei zu tätigenden Abzäunungen: Verzicht auf Stacheldraht oder Knotengeflecht, keine Verwen-

dung oben offener Rohre, regelmäßige Kontrolle und zügige Wartung defekter Zaunabschnitte

- kein Einsatz von vergrämenden Nager- und Marderabwehrgeräten auf Ultraschallbasis (Fm)

- sparsamer Einsatz von mineralischen Düngern und Bioziden im Rahmen der gärtnerischen Pfle-

ge (Fm / Vö / Hf)

- Verbot einer Katzenhaltung mit Freigang durch Angestellte oder Bewohner (Hf)

- Alle Abfallsammelbehälter/Container müssen rattensicher sein (Hf)

Die bestehende Scheune, die mit der Umsetzung der geplanten Bebauung abgerissen werden soll,

stellt eine ganzjährig geschützte Lebensstätte der streng geschützten Zwergfledermaus dar, der Ab-

riss bedarf einer vorherigen Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde. Der notwendige An-
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trag wird derzeit erarbeitet und nach Fertigstellung der Naturschutzbehörde vorgelegt. Für gebäude-

bewohnende Fledermäuse sollen geeignete Ersatzquartiere in Form von 5 Fledermauskästen ange-

boten werden, sodass die Zwergfledermaus den Verlust ihres Quartierstandortes kompensieren kann.

Die Standorte der Quartierhilfen müssen noch festgelegt werden, sie sollten aber in der nächsten

Umgebung angebracht werden. Hierfür bieten sich hohe Bäume im Umfeld beispielsweise längs der

Braunschweiger Straße an. Mit Abschluss der Bauarbeiten ist eine Verbringung an die Neubauten im

Geltungsbereich vorgesehen. Die künstlichen Quartiere müssen wenigstens in der Vegetationsperio-

de vor dem Abriss zur Verfügung stehen und sollten durch entsprechende Auflagen im Genehmi-

gungsbescheid langfristig gesichert und jährlich im Spätherbst/Winter gepflegt werden.

Weitere naturschutzrechtliche Ausnahmen sind bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen aus

dem Gutachten aufgrund der für dieses Vorhaben anwendbaren Freistellungsklausel nach § 44 (5)

BNatSchG nicht notwendig. Nach Ansicht der Gutachter ist die 1. Änderung des Bebauungsplans

Nr. 140 A "Steintoranger" im Sinne des Artenschutzrechtes vollzugsfähig. Während der Bautätigkeit

muss ausgeschlossen werden, dass Tiere verletzt oder getötet werden. Auch sind ggf. vorhandene

Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor Beeinträchtigungen zu schützen. Bei Rodungs- und Abrissar-

beiten sind die Verbote des besonderen Artenschutzes zu beachten.

Schutzgut Boden und Fläche

Im Bauprozess sind Böden im Sinne der Vorsorge vor physikalischen und stofflichen Beeinträchti-

gungen zu schützen. Bei Einwirkungen auf den Boden sind Beeinträchtigungen seiner natürlichen

Funktionen so weit wie möglich zu vermeiden. Während der Ausführung muss deshalb insbesondere

auf einen schonenden Umgang mit dem Boden geachtet werden. Ziel ist der Erhalt der anstehenden

Böden innerhalb nicht überbauter Bereiche, die Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen sowie

die möglichst naturnahe Wiederherstellung der in Anspruch genommenen Böden. Baubedingt kann

sich durch den flächenhaften Einsatz schwerer Baumaschinen und Transportfahrzeuge der Zustand

der Böden durch Bodenverdichtung besonders in feuchtem Zustand verschlechtern. Daher ist bei

Erd- und Bodenarbeiten auf geeignete Bodenwasserverhältnisse zu achten. Die auch zukünftig nicht

überbauten Bereiche (Pflanz- und Gartenflächen) sind von der Befahrung mit Baufahrzeugen durch

geeignete Maßnahmen wie Absperrungen so weit wie möglich auszunehmen. Im Zuge der Erdarbei-

ten abgeschobenes Oberbodenmaterial kann nach geprüfter Unbedenklichkeit auf anderen Flächen

als Oberboden Verwendung finden. Weitere Maßnahmen zum Schutz, Erhalt und der Wiederherstel-

lung der Bodenfunktionserfüllung formuliert die Bodenschutzbehörde der Region Hannover in ihrer

Stellungnahme:

- In durchwurzelbare Böden ist in einen Tiefenbereich von 0 - 2,0 m u GOK kein Bodenmaterial

mit Störstoffen oder organoleptisch erkennbaren Fremdstoffen einzubauen. Der Anteil der Fremd-

stoffe darf 10 Vol.-% nicht überschreiten. Die Fremdstoffe dürfen einen Durchmesser von 2 mm

nicht überschreiten.

- Durchwurzelbare Böden sind von 0 - 1,0 m u GOK mit einer Trockenrohdichte von maximal

1,6 g/cm3 herzustellen. In einer Tiefe von 1,0 - 2,0 m u GOK sind durchwurzelbare Böden mit ei-

ner Trockenrohdichte von maximal 1,8 g/cm3 herzustellen. Die Böden sollen Eindringwiderstände

von 0 - 1,0 m u GOK von maximal 1,5 MPa und von 1,0 - 2,0 m u GOK von maximal 2 MPa auf-

weisen.

- Die oberste Bodenschicht durchwurzelbarer Böden von 0 - 0,4 m u GOK ist mit einem Corg-Ge-

halt (gesamter organischer Kohlenstoff) von mindestens 1 Masse-% herzustellen.

- Die bodenschutzrechtliche Bodenfunktionserfüllung der durchwurzelbaren Böden im Planungs-

bereich darf durch das Einbringen von Fremdbodenmaterial nicht verschlechtert werden.
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Schutzgut Wasser

Verunreinigungen des Grundwassers sind durch die geplante Bebauung nicht zu erwarten, potenziell

grundwassergefährdende Nutzungen sind ausgeschlossen. Die vorgesehene Maßnahme zur Versicke-

rung von anfallendem Oberflächenwasser innerhalb des Geltungsbereiches erhöht die Grundwasser-

neubildungsrate, sie mindert den Einfluss der geplanten Bodenversiegelungen.

Schutzgut Kulturgüter / Sachgüter

Da mit dem Auftreten archäologischer Funde und Befunde im Plangebiet zu rechnen ist, bedürfen

Erdarbeiten im Plangebiet einer denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 13 Niedersächsisches

Denkmalschutzgesetz (NDSchG). Die Genehmigung ist im Vorfeld bei der Unteren Denkmalschutzbe-

hörde der Region Hannover zu beantragen und wird nur unter Auflagen erteilt werden, damit sicher-

gestellt wird, dass die archäologischen Funde und Befunde vor ihrer Zerstörung durch die Baumaß-

nahmen sach- und fachgerecht dokumentiert und geborgen werden.

Beschreibung der grünordnerischen Maßnahmen

Als grünordnerische Maßnahmen setzt der Bebauungsplan die Anpflanzung von Laubbäumen und

Obstbäumen fest, auch im Bereich der zu erwartenden Stellplätze. Damit soll ein Grundbesatz von

großwerdenden Gehölzstrukturen im Zusammenhang mit der höheren Bebauung bereitgestellt wer-

den, der zu einer Durchgrünung des Gebietes beiträgt. Auch Obstbäume können in Aufnahme des

ländlichen Obstgartens im Bereich der Freiflächen angepflanzt werden. Davon können positive Effek-

te auf das Mikroklima und die Vernetzung mit den Lebensräumen der angrenzenden Gärten erwartet

werden. Ebenso werden optische Auswirkungen auf die Nachbarschaft gemildert und die Lebensqua-

lität auf dem Grundstück verbessert.

B.3 Zusätzliche Angaben

B.3.1 Verwendete Untersuchungsmethoden

Zur Entwicklung und zur zukünftigen Nutzung des Planungsgebietes wurden Informationen der

Stadt Pattensen verwendet. Angaben zum Planungsgebiet allgemein und zu den einzelnen Schutzgü-

tern wurden dem Landschaftsrahmenplan der Region Hannover (2013) entnommen. Weitere Infor-

mationen zu den Schutzgütern stammen aus den interaktiven Umweltkarten des Nds. Ministeriums

für Umwelt und Klimaschutz sowie dem NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie

und Geologie. Zusätzlich wurde auf eine durch das Planungsbüro SRL Weber ausgeführte Kartierung

der Biotoptypen zurückgegriffen. Weitere Informationen zu den Schutzgütern stammen aus den in-

teraktiven Umweltkarten des Nds. Ministerium für Umwelt und Klimaschutz sowie dem NIBIS-Kar-

tenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie sowie aus den hier aufgeführten Fach-

gutachten:

- Arbeitsgemeinschaft COPRIS (2022a): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für die 1. Ände-

rung des B-Plans Nr. 140 A "Steintoranger", Stadt Pattensen auf Verbote nach § 44 BNatSchG.

Stand: 11.03.2022. Marienmünster.

- Arbeitsgemeinschaft COPRIS (2022b): Erwiderung der Stellungnahme (AG COPRIS). Stand:

09.2022. Marienmünster.

- Sweco GmbH (2021): Untersuchung der Auswirkung auf die soziale und kommunale Infrastruk-

tur in Pattensen. Baugebiet "Scheunenviertel". Stand: Juni 2021. Hannover
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Zur Einschätzung der Eingriffe dienten neben der verbal-argumentativen Darstellung der Auswirkun-

gen die "Naturschutzfachlichen Hinweise zu Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitpla-

nung" (INN 1/94) des Nds. Landesamtes für Ökologie (NLÖ) und weitere Arbeitshilfen des Nds.

Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bzw. des NLÖ. Zusätzlich

wurden Bewertungen aus den oben aufgeführten Fachgutachten entnommen, die jeweils verwende-

ten normativen Vorgaben, Quellen und Methoden führen die einzelnen Berichte auf. Schwierigkeiten

bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Zu allen Schutzgütern konnten eindeuti-

ge Aussagen zu Bestand und Bewertung gegeben werden.

B.3.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Stadt Pattensen beabsichtigt, mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 140 A "Steintoran-

ger" in der inneren Zone des Bereiches zwischen der "Göttinger Straße", der "Jeinser Straße" und der

"Braunschweiger Straße" (sogen. Scheunenviertel) Geschosswohnungsbau für ein Seniorenpflege-

heim und für das Senioren zu ermöglichen. Das Planungsgebiet ist Teil eines baulich geprägten Kon-

textes ohne unmittelbare Bezüge zur offenen Landschaft und umfasst einen Freiraum mit einer

Grünlandfläche und mehreren brachgefallenen Teilbereichen. Der vorliegende Bericht beschreibt

den Zustand von Natur und Landschaft im Geltungsbereich und der näheren Umgebung. Die natürli-

chen Gegebenheiten sind bereits stark verändert, für die Belange des Naturschutzes hat der Raum

insgesamt eine geringe Bedeutung.

Innerhalb des Geltungsbereiches kommen 5 Fledermausarten, wenige Zauneidechsen und planungs-

relevante Vogelarten vor. Eine Scheune, die mit der Umsetzung der geplanten Bebauung abgerissen

werden soll, stellt eine ganzjährig geschützte Lebensstätte der streng geschützten Zwergfledermaus

dar, der Abriss bedarf einer vorherigen Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde. Für gebäu-

debewohnende Fledermäuse sollen geeignete Ersatzquartiere in Form von 5 Fledermauskästen ange-

boten werden.

Die Vogelarten waren ausschließlich Nahrungsgäste. Das Berühren artenschutzrechtlicher Verbote

lässt sich trotz möglicher lokaler Beeinträchtigungen und Störungen mit zielgerichteten Maßnahmen

erfolgreich vermeiden. Naturschutzbereiche sind von der Planung nicht berührt.

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 140 A "Steintoranger" bereitet zusätzliche Flächenversie-

gelungen in größerem Umfang vor, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts be-

einträchtigen, aber insgesamt nicht in erheblichem Maße. 

Im direkten Umfeld des Plangebietes wurden beim Bau des Rathauses bereits prähistorische Sied-

lungsspuren erfasst. Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Fundstelle bis zum Plangebiet

hin ausdehnt. Bei den übrigen Schutzgütern sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-

ten. Archäologischen Funde und Befunde müssen vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen

sach- und fachgerecht dokumentiert und geborgen werden. Bei den übrigen Schutzgütern sind keine

erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Für das Planungsvorhaben, das gemäß dem beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne der In-

nenentwicklung durchgeführt wird, kommen Ausgleichsmaßnahmen nicht zur Anwendung. Der Be-

bauungsplan setzt Baumpflanzungen (Laub- und Obstbäume) als grünordnerische Maßnahmen fest.

Es ist zu erwarten, dass sich das Gesamtbild des Plangebiets und des Quartiers des Scheunenvier-

tels mit den geplanten mehrgeschossigen Gebäuden verändern wird, das Plangebiet sich aber insge-

samt in den gegebenen Siedlungszusammenhang einfügen wird.
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Teil C:  Abwägungen

C.1 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Unter-

richtung der Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Unterrichtung der Be-

hörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.

1 BauGB und der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge nach § 4 Abs. 1 BauGB abgegeben worden sind, hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Patten-

sen in seiner Sitzung am 17.05.2022 beraten und die Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-

gung, wie sie der Verwaltungsausschuss der Stadt Pattensen beschlossen hat.
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Teil C:  Abwägungen

C.2 Abwägung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Ausle-

gung) und § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Behörden)

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB abgege-

ben worden sind, hat der Rat der Stadt Pattensen in seiner Sitzung am 17.11.2022 beraten und die

Abwägung beschlossen.

Auf den nächsten Seiten folgt die Liste der eingegangenen Stellungnahmen und die jeweilige Abwä-

gung, wie sie der Rat der Stadt Pattensen beschlossen hat.
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Teil D:  Anlagen

Auf den nächsten Seiten folgen die Anlagen zur Begründung
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Anlage 1  zur Begründung: Bebauungsentwurf (mit 1. und 3. Änderung des B-Planes 140 A)
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 01.02.2021 die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 140 A, 1. Änderung beschlossen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Pattensen hat am

25.01.2022 die Aufstellung einer örtlichen Bauvorschrift gem. § 84 NBauO für den Bereich des Be-

bauungsplanes Nr. 140 A, 1. Änderung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs.

1 BauGB am 05.02.2022 ortsüblich bekanntgemacht worden.

Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 140 A, 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift wurde ausgearbeitet vom

Planungsbüro SRL Weber, Spinozastraße 1, 30625 Hannover

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 17.05.2022 dem Entwurf

des Bebauungsplans Nr. 140 A, 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift einschließlich der Begrün-

dung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziffer 2

BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 07.06.2022 ortsüblich bekanntgemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 140 A, 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift einschließlich

der Begründung hat vom 17.06.2022 bis einschließlich 18.07.2022 gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m.

§ 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziffer 3 BauGB mit Schreiben vom

14.06.2022 beteiligt.

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 den Bebauungsplan Nr. 140 A,

1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift, nach Prüfung der Anregungen und Bedenken gem. § 3 Abs.

2 BauGB, als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB  sowie die Begründung beschlossen.

     

Inkrafttreten

Der Satzungbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 140 A, 1. Änderung ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am

09.02.2023 im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hanno-

ver Nr. 06 bekanntgemacht worden. 

Der Bebauungsplan Nr. 140 A, 1. Änderung mit örtlicher Bauvorschrift ist damit am 09.02.2023

rechtsverbindlich geworden.

Pattensen, den 10.02.2023

Siegel

gez. Schumann 

Bürgermeisterin
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Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 140 A, 1. Änderung sind die

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans, von

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie Mängel

der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Pattensen, den  

Bürgermeisterin
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